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VIIVorwor t

Vorwort

In einem Steuerstrafverfahren wird das Vorliegen der objektiv erfolgten Verkürzung des Steu-
eranspruchs nicht stets bis in die letzte Einzelheit überprüft, sondern aufgrund der Meinung 
der Steuerfahndung oftmals angenommen. Dadurch ist es nicht ausgeschlossen, dass ein aus 
steuerrechtlichen Gründen strafloser Sachverhalt zu einer – noch dazu einvernehmlichen – 
Verurteilung führt (RiBGH Jäger). Daher befasst sich das Buch aus Sicht der Verteidigung mit 
der steuerrechtlichen Seite in einem Steuerstrafverfahren und mit damit verbundenen Steuer-
streitverfahren.

Vorrangig geht es um die Frage, ob der von der Steuerfahndung behauptete Steueranspruch 
überhaupt besteht und wenn er bestehen sollte, ob er auch tatsächlich verkürzt wurde. Dazu 
wendet sich der erste Teil des Buches mit den Darlegungen zum Bereich der Steuerfestsetzung 
an Strafverteidiger im Hinblick auf ihr Bestreben an einer für ihren Mandanten möglichst 
günstigen Verfahrenserledigung und gleichermaßen an den hinzugezogenen Steuerberater mit 
seiner Aufgabe, dem Strafverteidiger dafür steuerrechtlich überzeugende Argumente oder rela-
tivierende Einwendungen an die Hand zu geben.

Auch bei einer erfolgreichen Strafverteidigung – ohne Bezahlung der streitigen Steuerforde-
rungen – sind die steuerrechtlichen Auseinandersetzungen regelmäßig nicht beendet. Die 
Steuerbescheide sind in der Welt. Forderungen daraus werden von den Finanzbehörden zügig 
beigetrieben, weshalb die Abwendung von Vollstreckungsmaßnahmen vielfach notwendig ist. 
Finanzgerichtliche Verfahren kommen hinzu, die fast durchweg unvermeidbar sind. Dazu 
wendet sich der zweite und dritte Teil des Buches mit den Darlegungen zum Bereich der 
Steuervollstreckung und des Steuerprozesses an den steuerlichen Berater des betroffenen 
Mandanten.

In Anbetracht der steuerlich ausgerichteten Ausführungen will das Buch zugleich bei der Bear-
beitung allgemeiner Steuerfragen förderlich sein, zu denen es unabhängig von Steuerstrafver-
fahren hinreichend Anlässe gibt. So kann als Anlass beispielsweise der versäumte Einspruch 
gegen einen Vorbehaltsbescheid durch die Aufhebung des Nachprüfungsvorbehalts insgesamt 
nachgeholt werden oder es kann die vollständige Beseitigung von Säumniszuschlägen durch 
die Vollziehungsaufhebung des Steuerbescheids erreicht werden. Auch sind Schätzungen ein 
Anlass, die in fast allen steuerlichen Außenprüfungen erfolgen und die anhand strikter Leit-
linien behandelt werden. Ebenfalls als Beispiel werden im vierten Teil des Buches die häufig 
im Blickfeld der Finanzbehörden befindlichen Auslandskapitalgesellschaften mittelstän discher 
Unternehmer als spezieller Befassungsgegenstand intensiv erörtert.

Den Belangen der steuerrechtlichen Verteidigung folgend wird eine kompakte Darstellung 
angestrebt. Diesem Zweck dient auch die Fallsammlung im fünften Teil des Buches, in dem 95 
eigene und publizierte Praxisfälle sowie ergänzend einzelne Beispielsfälle dargestellt werden. 

Konstanz, im Oktober 2018 Dieter Hild
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11.  Einstieg in die Thematik

Erster Teil: Steuerfestsetzung

1. Einstieg in die Thematik
(1) In einem Steuerstrafverfahren ist die Bußgeld- und Strafsachenstelle oder die funktions-
gleiche Straf- und Bußgeldsachenstelle die steuerliche „Staatsanwaltschaft“. Die Steuerfahn-
dungsstelle ist die steuerliche „Kriminalpolizei“. Der Umgang mit diesen Dienststellen in 
einem Finanzamt hat angesichts drohender strafrechtlicher Folgen einen naturgemäß streit-
befangenen Charakter. Ebenso verhält es sich im Umgang mit der Staatsanwaltschaft, die die 
Steuersache gegebenenfalls anklagt. Dies bedingt die steuerrechtliche Auseinandersetzung.

(2) Die Auseinandersetzung beinhaltet als Kernpunkt die von der Steuerfahndung angestrebte 
Steuererhöhung durch die Veranlagungsstelle im Finanzamt. Die Erhöhung ist rechtswidrig, 
wenn die sachliche und zeitliche Voraussetzung nicht erfüllt ist. Daher ist die steuererhö-
hende Korrektur der Steuerfestsetzung unzulässig, wenn in sachlicher Hinsicht keine neue 
Tatsache für die Änderung der materiell bestandskräftigen Steuerfestsetzung vorliegt (§ 173 
Abs. 1 Nr. 1 AO). Unzulässig ist ebenso die Korrektur der Steuerfestsetzung, wenn in zeitlicher 
Hinsicht die Frist zur Änderung der materiell bestandskräftigen Steuerfestsetzung abgelaufen 
ist (§§ 169 Abs. 2, 171 AO). Dadurch hat der Staat seinen Anspruch auf die Steuerfestsetzung 
selbst begrenzt. Fällt demgemäß das Vorbringen der Steuerfahndung unter den Tatbestand 
keiner neuen Tatsache oder der abgelaufenen Steuerfestsetzungsfrist, dann verbleibt es bei 
dem rechtmäßigen Fortbestand der materiell bestandskräftigen Steuerfestsetzung.

(3) Einen breiten Streitbereich in einem Steuerstrafverfahren umfasst die Schätzung der 
Steuer fahndung. Die Schätzung beruht zum einen auf dem Erfordernis, dass der dem Grunde 
nach unstreitig bestehende Steueranspruch auch bei letztlich nicht geklärten Besteuerungs-
grundlagen im Steuerbescheid festgesetzt werden muss. Zum anderen enthält die Schätzung 
der Steuerfahndung aus der Sicht des Betroffenen vielfach Übertreibungen.

(4) Beharrt die Veranlagungsstelle im Finanzamt auf ihrem Standpunkt der vorzunehmenden 
Steuererhöhung, dann wird der entsprechend korrigierte Steuerbescheid ergehen. Der 
Bescheid ist – im Unterschied zum allgemeinen Verwaltungsrecht – auch trotz des eingelegten 
Einspruchs vollstreckbar (§ 361 Abs. 1 Satz 1 AO). Uneingeschränkte Auswirkungen daraus 
wären mit den Grundsätzen eines Rechtsstaates nicht vereinbar, weshalb der Rechtsschutz 
gleichermaßen in einem Steuerstrafverfahren verfassungsrechtlich garantiert ist. Dement-
sprechend ist die Vollstreckbarkeit des Steuer erhöhungsbescheids dadurch vermeidbar, dass 
dessen Vollziehung ausgesetzt wird und dass er damit nicht vollstreckbar ist. 

(5) Steuerliche Anrechnungsverfügungen und Steuerhaftungsbescheide sind zwar keine 
Steuer bescheide. Die Anrechnungsverfügung erfasst aber mittelbar die Steuerfestsetzung 
durch die dadurch verringerte Steuerzahllast und der Steuerhaftungshaftungsbescheid bezieht 
sich unmittelbar auf die Steuerfestsetzung als daraus resultierender Steuerzahllast. Daher 



2 Erster Teil:  Steuerfestsetzung

werden die beiden Steuerverwaltungsakte ebenfalls in die Darlegungen zur Steuerfestsetzung 
einbezogen.

(6) In Auseinandersetzungen gleich welcher Art ist es gemeinhin vernünftig, vor einer anste-
henden Eskalationserhöhung die Möglichkeit der Einigung zu eruieren. Dies ermöglicht im 
Steuerrecht das Institut der „tatsächlichen Verständigung“. Deren Bedeutung hat sich noch 
dadurch erhöht, dass mittlerweile Besteuerungsverfahren und Steuerstrafverfahren immer 
häufiger miteinander einhergehen.1

Damit verbundene Zusammenhänge behandelt der erste Teil des Buches. Begonnen wird mit 
dem Steueranspruch. 

1 Drüen, Außenprüfung und Steuerstrafverfahren, in Mellinghoff (Hrsg.), Steuerstrafrecht an der Schnitt-
stelle zum Steuerrecht, Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft, Band 38, 2015, 219 (220).
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2. Steueranspruch
2.1 Ausgangslage
(1) Der objektiv erfüllte Tatbestand der Verkürzung des Steueranspruchs betrifft zumeist die 
Vorhaltung der unrichtig oder unvollständig abgegebenen Steuererklärung (Begehungsdelikt 
nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO). Daher wird in dem Buch hauptsächlich dieser Fall behandelt. 
Fälle der unterbliebenen Abgabe der Steuererklärung mit den damit verbundenen Ausdiffe-
renzierungen (Unterlassungsdelikt nach § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO) bedürfen einer gesonderten 
Befassung, die den Rahmen des Buches überschreiten würde.2 

Dazu kurz gefasst: Der Tatbestand der Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Steuer-
erklärung ist auch dann erfüllt, wenn der Finanzbeamte in der Veranlagungsstelle des Finanz-
amts die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Steuererklärung erkennt und die richtige 
Veranlagung durchführen könnte. Auf die Kenntnis des Finanzbeamten kommt es mithin nicht 
an.3 Umgekehrt verhält es sich bei dem Unterlassungsdelikt. Dessen Tatbestand liegt nur dann 
vor, wenn der Finanzbeamte über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen 
wurde. Kannte er daher die steuererheblichen Tatsachen, so ist das Tatbestandsmerkmal der 
Unkenntnis nicht gegeben.4 Dies führt zu einem Wertungswiderspruch. Gibt der Steuerbürger 
keine Einkommensteuererklärung ab, kennt aber der Finanzbeamte die Höhe aller Einkünfte 
aufgrund der ihm vorliegenden Unterlagen, so ist keine Verkürzung des Steueranspruchs 
erfolgt. Gibt dagegen der Steuerbürger die Einkommensteuererklärung ohne vollständige 
Angabe aller Einkünfte ab und kennt der Finanzbeamte aufgrund der ihm vorliegenden Unter-
lagen die Höhe der nicht erklärten Einkünfte, dann ist dennoch der objektive Tatbestand der 
Steuerverkürzung erfüllt.5 Die unterschiedlichen Ergebnisse sind nicht recht nachvollziehbar. 
Der BGH bleibt aber nach seiner bisherigen Rechtsprechung dabei, dass die Unkenntnis des 
Finanzbeamten nicht als ungeschriebenes Merkmal in den Tatbestand des Begehungsdelikts 
hineingelesen werden kann.

(2) Das Begehungsdelikt erfordert die kumulative Erfüllung der nachstehenden Vorausset-
zungen:

1. Angabenpflichtverletzung: Die dem Finanzamt eingereichte Steuererklärung ist zu 
steuererheb lichen Tatsachen unrichtig oder unvollständig (§ 370 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO).

2. Verkürzungserfolg: Die Festsetzung der Steuer erfolgte nicht in voller Höhe (§ 370 Abs. 4 
Satz 1 AO.6

3. Kausalität: Der Verkürzungserfolg wurde durch die unrichtig oder unvollständig abgege-
bene Steuer erklärung verursacht (§ 370 Abs. 1 Satz 1 AO).

2 Z.B. Dörn, Steuerhinterziehung durch Unterlassen? – Kieler Schriften zum Strafrecht, Band 28, 2001.
3 BGH vom 14.12.2010, 1 StR 275/10, NJW 2011, 1299; BGH vom 19.10.1999, 5 StR 178/99, BStBl II 1999, 

854.
4 OLG Köln vom 13.01.2017, III-1 RVs 253/16, wistra 2017, 363.
5 Ausgenommen davon sind Angaben, die der Veranlagungsstelle zu Daten von mitteilungspflichtigen Stel-

len nach Maßgabe des § 93c AO übermittelt wurden (§ 150 Abs. 7 Satz 2 AO 2017 – sog. eDaten).
6 Dies gilt ebenso für den Taterfolg in der Form der nicht rechtzeitigen Steuerfestsetzung wie insbesondere 

durch die verspätete Abgabe der Steuererklärung (Steuerhinterziehung auf Zeit).
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4. Vorsatz: Die Steuererklärung ist von dem Steuerbürger vorsätzlich unrichtig oder unvoll-
ständig abgegeben worden (§ 369 Abs. 2 AO i.V.m. § 15 StGB); bedingter Vorsatz ist aus-
reichend.

(3) Der Taterfolg aus dem Begehungsdelikt ist nach der Regelung des § 370 Abs. 4 Satz 1 
AO insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass der aus dem steuerpflichtigen Tatbestand 
resultierende Steueranspruch im Steuerbescheid nicht festgesetzt wurde oder dass die aus 
den steuerpflichtigen Tatbeständen entstandenen Steueransprüche im Steuerbescheid nicht 
vollständig veranlagt wurden. Der Taterfolg ergibt sich deshalb schon aus der unrichtigen oder 
unvollständigen Steuerfestsetzung und nicht erst aus der unterbliebenen Steuerzahlung. Auch 
wird der Taterfolg im Hinblick auf die Höhe der Steuerverkürzung als Grundlage für die Straf-
zumessung darin erblickt, dass durch die unrichtige oder unvollständige Steuerfestsetzung das 
geschützte Rechtsgut der Sicherung des rechtzeitigen und vollständigen Steuer aufkommens 
verletzt wurde.7 Dies kann dadurch erfolgt sein, dass die Realisierung des Steueranspruchs 
erschwert wurde8 – beispielsweise durch die missachtete Offenlegungspflicht steuererheblicher 
Tatsachen gegenüber der Finanzbehörde. Der Taterfolg ist danach bereits durch den Verstoß 
gegen die Sicherung des Steueraufkommens aufgrund der unrichtigen oder unvollständigen 
Steuerfestsetzung entstanden und nicht erst durch dessen Verringerung. Die Verknüpfung von 
beidem zeigt sich darin, dass die unrichtige oder unvollständige Steuerfestsetzung „nahezu 
immer“ ein vermindertes Steueraufkommen bewirkt.9 

(4) Zu alldem ist der Steueranspruch der zentrale Ausgangspunkt. Er muss mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit bestehen.10 Allerdings kann in gradueller Abstufung auch ein 
geringer wahrscheinlicher Steueranspruch von Bedeutung sein wie der größtwahrscheinliche 
und der überwiegend wahrscheinliche Steueranspruch. Ferner kann das Vorliegen des Steuer-
anspruchs dahingehend unsicher sein, ob der von der Steuerfahndung geltend gemachte 
Steuer anspruch besteht oder ob er unklar ist oder ernstlich zweifelhaft. Des Weiteren kann 
sich die Frage ergeben, ob der Steueranspruch im Fall seines Bestehens tatsächlich entschei-
dungserheblich wäre. Es geht damit um rein steuerliche Rechtsfragen. Dies ist auch verständ-
lich, da die Vorschrift des § 370 AO eine Blankettstrafnorm ist, die erst zusammen mit den sie 
ausfüllenden steuerrechtlichen Regelungen die Strafvorschrift bildet.11

2.2 Mit voller Sicherheit bestehender Steueranspruch
2.2.1 Besteuerungsverfahren

(1) Zu dem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorliegenden Steueranspruch 
besteht Einigkeit, dass eine darüber hinausgehende absolute Gewissheit als Idealvorstellung 

7 BGH vom 25.04.2017, 1 StR 606/16, wistra 2017, 400.
8 OLG Dresden vom 3.3.1999, 1 Ss 597/98, StraFo 1999, 317 und BGH vom 20.07.1971, 1 StR 683/70, BGHSt 

24, 178 zur Zollschuld.
9 BGH vom 27.10.2015, 1 StR 373/15, NJW 2016, 965.
10 Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, § 88 AO, Rz. 222 (03.2010).
11 BGH vom 02.11.2010, 1 StR 544/09, NZWiSt 2012, 75.
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nicht erreichbar ist.12 Es muss jedoch ein praktisch der Gewissheit gleichkommender Sicher-
heitsgrad erlangt sein, sodass bei ruhiger Abwägung aller Umstände für einen die Lebens-
verhältnisse klar überschauenden Betrachter keine vernünftigen Zweifel am Bestehen des 
Steueranspruchs aufkommen. 

(2) Ist im Besteuerungsverfahren der Tatbestand der Verkürzung des Steueranspruchs von 
Bedeutung, dann ist für dessen Bestehen der Sicherheitsgrad erforderlich, der für die Fest-
stellung sonstiger steuererheblicher Tatbestände gilt.13 Hierbei dürfen jedoch nicht behebbare 
tatsächliche Zweifel auch dann nicht zulasten des Steuerbürgers gewürdigt werden, wenn 
die Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Gegebenheiten zum Steueranspruch auf der 
unterbliebenen Mitwirkung des Steuerbürgers beruht.14 Ein reduziertes Beweismaß wegen 
der unterbliebenen Mitwirkung des Steuerbürgers ist daher unzulässig.15 Deshalb muss das 
Bestehen des Steueranspruchs auch bei einer Verletzung von Mitwirkungspflichten des Steuer-
bürgers mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit festgestellt sein.16 Daran beste-
hende Zweifel können nicht durch Möglichkeitsdarlegungen, Wahrscheinlichkeitserwägungen 
oder gar Vermutungen behoben werden. 

Verstärkt wird der Zusammenhang durch den Grundsatz in dubio pro reo.17 Dessen Beachtung 
beinhaltet keine Übernahme strafverfahrensrechtlicher Grundsätze in das Besteuerungsver-
fahren, sondern folgt aus der Vorgabe, dass die Finanzbehörden im Besteuerungsverfahren 
die Beweislast (Feststellungslast) für steueranspruchsbegründende Tatsachen tragen.18 Dies 
bedeutet, dass sich jeder vernünftige Zweifel zugunsten des Steuerbürgers auswirkt.19

2.2.2 Steuerstrafverfahren

Im Strafverfahren entscheidet das Strafgericht über das Bestehen des Steueranspruchs nach 
seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung (§ 261 StPO). 
Hierbei gebietet es die Überzeugungsbildung zwar nicht, dass der Strafrichter Einlassungen als 
unwiderlegt hinzunehmen hat, wenn es dagegen keine Beweise gibt. Die Zurückweisung einer 
Einlassung erfordert es deshalb nicht, dass sich ihr Gegenteil positiv feststellen lässt.20 Jedoch 
gilt im Strafrecht wie im Steuerrecht, dass bei nicht behebbaren Zweifeln die Feststellung des 
bestehenden Steueranspruchs mittels eines reduzierten Beweismaßes unzulässig ist.21 Daher 
sind in einem Strafverfahren nur die steuererheblichen Tatsachen entscheidungsrelevant, die 

12 Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, § 88 AO, Rz. 222 (03.2010).
13 BFH vom 19.01.2006, VIII B 114/05, BFH/NV 2006, 709; Kamps/Wulf, Neue Rechtsprechung zur Geltung 

des Grundsatzes „in dubio pro reo“ im Verfahrensrecht der AO, DStR 2003, 2045.
14 BFH vom 29.01.2002, VIII B 91/01, BFH/NV 2002, 749; BFH vom 14.08.1991, X R 86/88, BStBl II 1992, 128.
15 BFH vom 09.05.2017, VIII R 51/14, BFH/NV 2018, 5.
16 BFH vom 07.11.2006, VIII R 81/04, BFH/NV 2007, 534; Rau, In dubio pro reo im Besteuerungsverfahren, 

PStR 2007, 130.
17 BFH vom 05.03.1979, GrS 5/77, BStBl II 1979, 570, unter C.II.1. der Gründe.
18 BFH vom 12.07.2016, II R 42/14, BStBl II 2016, 868.
19 Dörn, Schätzung im Steuerstraf- und Besteuerungsverfahren (2. Teil), wistra 1993, 50 (56).
20 BGH vom 13.10.1994, 5 StR 134/94, wistra 1995, 67.
21 OLG Celle vom 26.03.2015, 1 Ws 560/14, ZWH 2015, 285.


